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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 26.04.2012 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Bildung und Sport 13.06.2012 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

Das Staatliche überregionale Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Hören Erfurt, 

Windthorststraße 41, in 99096 Erfurt wird mit sofortiger Wirkung unter folgender Bezeichnung 

geführt: 

 

Schule am Südpark 

Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt 

Förderschwerpunkt Hören 

Windthorststraße 41 

99096 Erfurt 

 

 

 

 

26.04.2012 gez. A. Bausewein     

Datum, Unterschrift 

 

  

 

05 Amt für Bildung 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Namensgebung Staatliches überregionales 

Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Hören 

Erfurt 

 

Drucksache 0777/12 
 

Ausschuss für 

Bildung und Sport 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen x Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2012 2013 2014 2015 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 - Antrag mit Beschluss der Schulkonferenz 

Anlage 2 - Einvernehmen TMBWK 

[Hinweis: Anlagen nur für Mitglieder und sachk. Bürger des Ausschusses BuS.] 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Gemäß § 13, Absatz 6 des Thüringer Schulgesetzes werden Schulnamen "auf Vorschlag der 

Schulkonferenz vom Schulträger im Einvernehmen mit dem für das Schulwesen zuständigen 

Ministerium festgelegt".  Für die Stadt Erfurt als Schulträger entscheidet der Ausschuss für 

Bildung und Sport über die Benennung und Umbenennung von Schulen (siehe § 21 der 

Geschäftsordnung für den Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt und seine Ausschüsse). 

Mit Beschluss vom 19.03.2012 beantragt die Schulkonferenz den Schulnamen 

 

Schule am Südpark 

Staatliches überregionales Förderzentrum Erfurt 

Förderschwerpunkt Hören 

 

Das Thüringer Kultusministerium stimmte dem beantragten Schulnamen am 11.04.2012 zu. 
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